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4.2.   2022-07-017   Verlandung Retzbachgräben 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Im Nachgang zu unserer Stellungnahme vom 16.03.2023 erhalten Sie anbei 2 Lufbildaufnahmen, in welchen 

die in der Stellungnahme genannten Grundstücke bzw. Fl. Nrn. farblich markiert sind. Hiermit müsste es Ihnen 

nun möglich sein, die Aussagen des Wasserverbandes „Haunstädter Bach – Retzgraben“ (E-Mail vom 

20.01.2023) nachzuvollziehen. 

 

Zu Ihrem Beschluss, dass hier ein Ortstermin mit Umweltamt, Retzbach Genossenschaft und BZA erforderlich 

sei, ist folgendes auszuführen: 

Der Wasserverband „Haunstädter Bach – Retzgraben“ ist wie alle Wasserverbände eine Körperschaften des 

öffentlichen Rechts und entscheidet daher in eigener Zuständigkeit, ob ein Gewässer oder ein 

Gewässerabschnitt oder auch ein Entwässerungsgraben einer Gewässerunterhaltungsmaßnahme bedarf. 

Den unteren Wasserrechtsbehörde, hier dem Umweltamt der Stadt Ingolstadt, ist vom Gesetzgeber nur die 

Rechtsaufsicht über diese Wasserverbände zugewiesen. Das Umweltamt kann daher nur die Rechtmäßigkeit 

des Handelns des Wasserverbandes betrachten. Eine Fachaufsicht ist den unteren Wasserrechtsbehörden 

nicht übertragen worden. 

Aus den vorliegenden Sitzungsprotokollen lässt sich deuten, dass bei einem von Ihnen anvisierten Ortstermin 

geklärt werden soll, ob und ggfs. wie eine Unterhaltungsmaßnahme an einem Teilstück eines 

Entwässerungsgraben durchgeführt werden soll. Hierbei handelt es sich um eine rein fachliche Fragestellung, 

deren Beantwortung nicht in den zugewiesenen Bereich der Rechtsaufsicht fällt. Somit ist eine Beteiligung des 

Umweltamtes bei einem etwaigen Ortstermin mit dem Wasserverband aufgrund dieser fehlenden 

Aufgabenzuweisung nicht möglich. 

 

Für die Vereinbarung eines Termins für die Ortsbesichtigung wenden Sie sich daher bitte direkt an den 

Vorsteher des Wasserverbandes „Haunstädter Bach – Retzgraben“ Herrn Ampferl. 

 

 

gez.  

Petra Kleine 

Bürgermeisterin 


